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sein, und bittet die internationale Gemeinschaft, diesen Prozess zu unterstützen, indem sie an-
gemessene finanzielle und technische Hilfe gewährt und sich erneut auf die Anstrengungen
verpflichtet, die illegale Ausbeutung der natürlichen Ressourcen dieser Länder zu bekämpfen;

28. begrüßt die verschiedenen wichtigen Initiativen, die von den Entwicklungspartnern
Afrikas in den letzten Jahren unternommen wurden, wie unter anderem das Partnerschaftsfo-
rum für Afrika, die Neue strategische Partnerschaft zwischen Asien und Afrika, die Partner-
schaft zwischen China und Afrika, die Strategische Partnerschaft zwischen der Europäischen
Union und Afrika, die Partnerschaft zwischen der Gruppe der Acht und Afrika, das „Millen-
nium Challenge Account“ (Konto für die Millenniumsherausforderungen), den Aids-Nothilfe-
plan des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und die Internationale Konferenz
von Tokio über die Entwicklung Afrikas, und betont in dieser Hinsicht die Wichtigkeit der Ko-
ordinierung derartiger Initiativen zu Gunsten Afrikas und die Notwendigkeit ihrer wirksamen
Durchführung;

29. ersucht den Generalsekretär, zu prüfen, ob es notwendig ist, der Generalversammlung
auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht über die Ergebnisse der Überprüfung seines
Berichts von 1998 vorzulegen;

30. beschließt, die Umsetzung der Empfehlungen in dem Bericht des Generalsekretärs
von 1998 auch weiterhin zu überwachen;

31. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten
Tagung einen Fortschrittsbericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 62/276

Verabschiedet auf der 122. Plenarsitzung am 15. September 2008, ohne Abstimmung, auf der Grund-
lage des Berichts der Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die Neubelebung der Generalversammlung
(A/62/952).

62/276. Neubelebung der Tätigkeit der Generalversammlung
Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen betreffend die Neubelebung ihrer Tätigkeit,
einschließlich der Resolutionen 46/77 vom 12. Dezember 1991, 47/233 vom 17. August 1993,
48/264 vom 29. Juli 1994, 51/241 vom 31. Juli 1997, 52/163 vom 15. Dezember 1997, 55/14
vom 3. November 2000, 55/285 vom 7. September 2001, 56/509 vom 8. Juli 2002, 57/300 vom
20. Dezember 2002, 57/301 vom 13. März 2003, 58/126 vom 19. Dezember 2003, 58/316 vom
1. Juli 2004, 59/313 vom 12. September 2005, 60/286 vom 8. September 2006 und 61/292 vom
2. August 2007,

betonend, wie wichtig es ist, die Resolutionen über die Neubelebung ihrer Tätigkeit durch-
zuführen,

in Anerkennung der Notwendigkeit, die Rolle, die Autorität, die Wirksamkeit und die Effi-
zienz der Generalversammlung weiter zu stärken,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht der mit Resolution 61/292 eingesetzten
Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die Neubelebung der Generalversammlung32;

2. beschließt, auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung eine allen Mitgliedstaaten offen ste-
hende Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die Neubelebung der Generalversammlung einzusetzen, mit
dem Auftrag,

a) weitere Möglichkeiten für eine Stärkung der Rolle, der Autorität, der Wirksamkeit
und der Effizienz der Versammlung aufzuzeigen, unter anderem auf der Grundlage der frühe-
ren Resolutionen;

b) der Versammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen diesbezüglichen Bericht
vorzulegen.

32 A/62/952.


